
Pferdesportverband  

Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Redefin  
Kinderreitertag anlässlich des Redefiner Kindertages 

01.06.2025 

 WB 

 

                                                     
 
Veranstalter: RFV Landgest.Redefin e.V. (200121010)      
Veranstaltungsnr.: 202522005 
 
Online-Nennungsschluss: 20.05.2025      
 
Meldestelle: 
Inge Koch 
Bollbrücke 1 a, 18209 Parkentin  
Tel.: 038203 12835, 
E-Mail: koch@reitsport-koch.de 
 
 
Vorläufige ZE:  
So.vorm.: 1; nachm.: 2 
 
 
Richter: Dorit Schicketanz 
 
Turnierleitung: Heiko Strohbehn, Dirk Engelke- Wilk 
 
Teilnahmeberechtigt: 
Alle Stamm-Mitgl. aus RV des LV MV sowie Gastreiter 
 
Besondere Bestimmungen:  
- Es gelten die veröffentlichten Besonderen Bestimmungen der Landeskommission MV. 
- Die Einsätze sind am Veranstaltungstag vor Ort zu entrichten. 
- Pro WB wird eine LK-Gebühr in Höhe von 1,75 Euro pro WB fällig. Diese ist im Einsatz von 10,00 € 
pro WB inclusive. 
- Schriftliche Nennungen bitte auf vollständig ausgefülltem WBO-Formular per E-Mail an 
koch@reitsport-koch.de 
- Bitte den Nennungsschluss beachten. 
- Teilnehmerliste und verbindlicher Zeitplan unter www.pferdesportverband-mv.de. 
- Startlisten am Vorabend und Ergebnisse nach der Veranstaltung unter www.pferdesportverband-
mv.de 
 
Platzverhältnisse: 
Alter Paradeplatz des Landgestütes Redefin auf Gras 
 
1. Führzügel-WB  (E)  
Beginn: ca. 11:00 Uhr 
Pferdeführer muss mindestens 16 Jahre alt sein. 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. 
Junioren, Jahrg.2015-2021 LK 7,0   
Ausr. WB 221 Richtv: WB 221   
Einsatz: 10,00 € ; VN: 5 ; SF: N 
  



2. Kostüm-Führzügel-WB  (E)  
Beginn: ca. 13:30 Uhr 
Pferdeführer muss mindestens 16 Jahre alt sein . 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. 
Junioren, Jahrg.2015-2021 LK 7,0   
Ausr. WB 221 Richtv: WB 221   
Einsatz: 10,00 € ; VN: 5 ; SF: X 
Reiter und Vorführer tragen ein Kostüm. Der Reithelm für dem Reiter bleibt verbindlich. 
Die besten drei Kostüme werden zusätzlich prämiert. 
 
 
„Die sportfachliche Ausschreibung zur Veranstaltung am 01.06.2025 in Redefin wird vorbehaltlich 
der Genehmigung/ Zustimmung der zuständigen Behörde (Ordnungs-/ Gesundheitsamt/ 
Stadtverwaltung) genehmigt." 
 
Rostock, den 2025-04-29 Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen Mecklenburg-
Vorpommern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




